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Die Institutsambulanz der KJPP Bremen-Ost in 
Bremerhaven haben hochgerechnet ab 1. Januar 
2009 ca. 400 Personen in Anspruch genommen. 
Davon kamen nach Auskunft der Ambulanz 88 
Personen aus dem Landkreis Cuxhaven (ca. 
22 %). 

Nach den vorstehenden Ausführungen der Kran-
kenhäuser ist eine ausreichende stationäre und 
teilstationäre Versorgung für den Bereich der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie im 
Landkreis Cuxhaven gegeben. 

Zu 2: Im Einvernehmen mit dem Planungsaus-
schuss hat das Sozialministerium im Jahr 2005 
einen Antrag des Krankenhauses Seepark auf 
Einrichtung einer KJPP zugunsten einer Tageskli-
nik in Cuxhaven abgelehnt. 

Wegen Bedarfsdeckung durch die vorhandenen 
vollstationären Planbetten in Niedersachsen und 
tendenziell rückläufigen Bevölkerungszahlen in der 
Gruppe der unter 18-Jährigen wurde ein Ausbau 
von Kapazitäten als nicht bedarfsgerecht angese-
hen. Die Situation ist unverändert. Ein erneuter 
Antrag der Klinik hätte deshalb gegenwärtig keine 
Aussicht auf Erfolg. 

 

Anlage 7 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 11 des Abg. Jürgen Krogmann 
(SPD) 

Alarmierendes über Räder und Achsen - Wie 

sicher sind Güter- und Gefahrguttransporte 

auf den Gleisen in Niedersachsen? 

In einer 45-minütigen Dokumentation mit dem 
Titel „Endstation Chaos“ hat die ARD am 
16. November über gravierende Sicherheits-
mängel im Betrieb der Deutschen Bahn berich-
tet. Unter anderem wurde aus einem Bericht 
des Eisenbahn-Bundesamtes über eine groß 
angelegte Überprüfung der Güterwaggons in 
Deutschland zitiert. Diese Überprüfung sei nach 
der Katastrophe von Viareggio im Juli 2009 ge-
startet worden und habe ergeben, dass 18 % 
der überprüften Radsysteme - also nahezu je-
des fünfte - erhebliche Mängel aufweise. 

Viele dieser Züge fahren nach wie vor auch in 
Niedersachsen durch dicht bebaute Wohnge-
genden oder sogar Innenstädte unserer Groß-
städte. In Oldenburg z. B. werden Kesselwagen 
der chemischen Industrie aus Wilhelmshaven 
immer noch auf Hochgleisen mitten durch die 
City geführt. Ein Rad- oder Achsbruch hätte 
verheerende Konsequenzen für die Bevölke-
rung. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Hat die Landesregierung Kenntnis von der 
angesprochenen Überprüfung durch das Ei-
senbahn-Bundesamt und, wenn ja, seit wann? 
Ist sie auch über die konkreten Ergebnisse der 
Aktion informiert? 

2. Wie schätzt die Landesregierung die alarmie-
renden Erkenntnisse der Fernsehdokumentati-
on hinsichtlich der Sicherheit im Bahnverkehr 
insbesondere in Ballungsgebieten und Innen-
städten wie Oldenburg ein? 

3. Was kann und will die Landesregierung un-
ternehmen, um mögliche Sicherheitsgefährdun-
gen im Schiengüterverkehr in Niedersachsen 
zu verringern oder auszuschließen, und inwie-
fern hat es bereits Gespräche mit der DB AG 
oder anderen Bahnbetreibern hierzu gegeben? 

In Deutschland werden alle im überregionalen 
Güterverkehr tätigen Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen durch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) 
beaufsichtigt. Daher sind die direkten Einflussmög-
lichkeiten des Landes auf den gesamten Schie-
nengüterverkehr sehr begrenzt. 

Das Eisenbahn-Bundesamt veranlasste in diesem 
Jahr mehrere Maßnahmen, um einen Unfall, wie er 
im Juni 2009 in Viareggio aufgrund eines Rad-
satzwellenbruches geschehen ist, zu vermeiden. 
Hier sind zu nennen: 

- Hinweis auf die gesetzlich einzuhaltenden Si-
cherheitskontrollen an Verkehrsunternehmen und 
Wagenhalter (Juli 2009), 

- weiterer Hinweis auf die Verantwortung der Ei-
senbahnverkehrsunternehmen und die Empfeh-
lung zur Durchführung von Sichtkontrollen vor 
Beginn einer Fahrt (November 2009), 

- Ankündigung der Einführung eines Datenerfas-
sungssystems für alle Radsätze im Güterverkehr 
(November 2009), 

- Einbringung des Themas auf europäischer Ebe-
ne. 

Somit sind umfangreiche Maßnahmen erfolgt, die 
das Risiko eines Achsbruchs im Güterverkehr sen-
ken. Das Land Niedersachsen ist über diese Maß-
nahmen des Bundes informiert worden. 

Auf den öffentlichen Schienenwegen in Ballungs-
gebieten (z. B. auf den Hochgleisen durch die Ol-
denburger Innenstadt) erbringen die von der nie-
dersächsischen Landeseisenbahnaufsicht beauf-
sichtigten öffentlichen Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen keine Güterverkehrsleistungen. Die vom 
Land beaufsichtigten Eisenbahnverkehrsunterneh-
men fahren in einem sehr begrenzten Radius auf 
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Netzen des Regionalverkehrs mit weitaus geringe-
ren Geschwindigkeiten als die überregional tätigen 
Unternehmen.  

Ungeachtet dessen hat das Land Niedersachsen 
bei allen von ihm beaufsichtigten Eisenbahnver-
kehrsunternehmen und Güterwagenhaltern den 
Wagenbestand, den Wageneinsatz und Instand-
haltungspraktiken aktuell abgerufen. Daraus geht 
hervor, dass von diesen Unternehmen keine Wa-
gen mit hohen Achslasten oder hohen Geschwin-
digkeiten gefahren werden. Das Land hat zusätz-
lich die beaufsichtigten Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen und Güterwagenhalter auf die Maßnah-
men des Bundes hingewiesen. 

Gefahrguttransporte unterliegen bei allen Ver-
kehrsträgern einer besonderen Aufmerksamkeit. 
So werden die Gefahrgutvorschriften alle zwei 
Jahre geändert und insbesondere dem techni-
schen Fortschritt und auch den sich aus Unfällen 
ergebenden Erkenntnissen angepasst. Die Ge-
fahrgutkontrollen sind so umfassend wie möglich 
ausgerichtet und beinhalten auch eine Kontrolle 
des wagentechnischen Zustandes des Gefahrgut-
wagens auf offensichtliche Mängel. Die im Schie-
nenverkehr eingesetzten Kesselwagen und Tank-
container unterliegen besonderen Prüffristen, bei 
denen auch eine Prüfung des Laufwerks einbezo-
gen ist. 

Dieses vorausgeschickt, werden die Fragen na-
mens der Landesregierung wie folgt beantwortet:  

Zu 1: Zusätzlich zu den oben genannten Maßnah-
men hat das Eisenbahn-Bundesamt im September 
2009 stichprobenartig ca. 4 400 Radsatzwellen 
überprüft. Hierbei sind keine Mängel von Fahrzeu-
gen eines Eisenbahnverkehrsunternehmens oder 
Wagenhalters unter niedersächsischer Aufsicht 
aufgetreten. Das Land Niedersachsen wurde über 
die Erhebung im November 2009 informiert. 

Zu 2: Die nach der erhobenen Radsatzprüfung 
durch das Eisenbahn-Bundesamt verfügte Daten-
erfassung aller Radsätze einschließlich Instandhal-
tungswerten ist ein weiterer Schritt, den Schienen-
verkehr noch sicherer zu machen. In Ballungsräu-
men wie Oldenburg verkehren Eisenbahnverkehrs-
unternehmen, die unter Aufsicht des Eisenbahn-
Bundesamtes stehen. Aus den oben genannten 
Maßnahmen kann abgeleitet werden, dass die 
Wahrscheinlichkeit eines Achsbruchs reduziert 
worden ist. Aufgrund seiner hohen Sicherheit wird 
ein möglichst hoher Anteil Schienenverkehr beim 
Güterverkehr begrüßt. 

Zu 3: Außer der DB AG sind bundesweit und somit 
auch in Niedersachsen über 200 weitere Eisen-
bahnverkehrsunternehmen zur Erbringung von 
Güterverkehren berechtigt. Eine Kontaktaufnahme 
mit der DB AG oder einigen weiteren Eisenbahn-
verkehrsunternehmen wäre keine Basis für die 
Erhöhung des Sicherheitsstandards. Ein mit den 
weiteren europäischen Staaten abgestimmtes 
Vorgehen des Eisenbahn-Bundesamtes lässt grö-
ßere Erfolge erwarten, da dieses Vorgehen seinen 
Niederschlag in gesetzlichen Regelungen, die für 
alle Beteiligten gelten, findet. Die Niedersächsi-
sche Landesregierung unterstützt praktikable 
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit im 
Schienenverkehr. So wird sich das Land der Da-
tenerfassung für Radsätze auch für die hier beauf-
sichtigten Verkehrsunternehmen anschließen. 

 

Anlage 8 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz auf 
die Frage 12 der Abg. Petra Emmerich-Kopatsch, 
Andrea Schröder-Ehlers, Marcus Bosse, Brigitte 
Somfleth, Rolf Meyer und Sigrid Rakow (SPD) 

Warum stoppt Minister Sander die Pläne 

zum Hochwasserschutz? 

Das Internetportal dewezet.de hat am 20. Ok-
tober 2009 einen Artikel veröffentlicht mit der 
Überschrift „Minister stoppt Pläne zum Hoch-
wasserschutz“. Es geht um die vorläufige Si-
cherung des Überschwemmungsgebietes für 
den Ilsebach im Landkreis Hameln-Pyrmont. 
Aus dem Artikel geht hervor, dass es am 
20. Oktober 2009 im Ministerialblatt vorläufig 
gesichert wurde und somit Festsetzungscharak-
ter habe. Nach mehreren Telefonaten, die der 
Umweltminister noch während der Bürgerinfor-
mation mit seinem Ministerium geführt habe, 
versprach er, dass das Umsetzungsverfahren 
gestoppt würde. 

Vorausgegangen waren umfangreiche Verwal-
tungsarbeiten der Kommune, des Niedersäch-
sischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz (NLWKN) sowie 
Facharbeiten, u. a. des Fachbüros GEUM.tec, 
um den vorbeugenden Hochwasserschutz am 
Ilsebach zu optimieren 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Nach welchen Kriterien und mit welchen Ar-
gumenten hat der Umweltminister das Verfah-
ren zur Umsetzung gestoppt, und wie bewertet 
die Landesregierung das Vorgehen in Bezug 
auf die gesetzlichen Vorgaben und ordnungs-
gemäßes Verwaltungshandeln? 

2. Welche Kosten sind für das bisherige Ver-
waltungsverfahren bis zur vorläufigen Siche-
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